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Um die Eill stellung der gemeldeten norwegischen Offiziere 

in die "Legion verfügen zu können und die Grundlagen für 

später entstehende fürsorge- und versorgungsrechtliche 

AnsprUche zu schaffen, sind von jedem für die ttbern~e 

in die Legion vorgeschlagenen norwegischen Offizier und 

Offiziersanwärter dem~/Führungshauptamt - I Leg. - bis 

zum 15.10.1941 vorzulegen: 
a) 1 Lebenslauf mit Lichtbild nach H.Dv. 30. 

b) gesetzlich beg'laubigte Nachweise Uber im norwe­

gischen Heer und Kolonialdienst abgeleistete Ge­

~amtdienstzeit. (Dabei Werdegang mit beglaubigten 

Belegen, genaue zeitliche Angaben (Daten) der 

Waffengattung, Truppenteile und Behörden). 

c) Personalangabebogen, beglaubigte Abschriften 

der Beförderungen (Dienstgrad, Rangdienstalter). 

d) Untersuchungsergebnis des Truppenarztes. 

e) B~stäi;_iJ~UPK9-_~r erfolgten Ver~~9:!~~g. 
f) eine vorläufige kurze Beurteilung.mit einem Vor­

schlag über die beabsichtigte Verwendung in der 

Legion nach H.Dv. 291, zu der der Chef des Aus­

bildungsstabes, 'j'j-Hauptsturmführer Fick, Stellung 

zu nehmen hat • 
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11. Es wird darauf hingewiesen, dass die Ubernahme und Ein­

stellung in die Legion erst nach Vorlage der vorstehenden 

Unterlagen entschieden und verfügt werden kann. Erst nach 

erfolgter Einstell~ngsverfügung, die jedem Offizier zuge­
stellt wird, finden die wehrgesetzlichen und versorgungs­

rechtlichen Bestimmungen volle Anwendung. Bis dahin ist 

jeder gemeldete Offizier als noch nicht übernommen und 

eingestellt ~u betrachten. 

Der Chef des Stabes 

gez. J ü t t n e r 

~~-Gru.ppen:führer und 
Generalleutnant der Waffen-1~. 
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